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Allgemeine Bestimmungen zu den Lagern und Weekends der Pfadi Spiez   

Die Pfadilager sind meistens ein Höhepunkt des Pfadijahres. Dahinter steckt oft eine lange 

Planungsphase, vom Lagerplatz suchen, über das Programm erstellen und alles Material 

organisieren. Dies kann bis zu einem Jahr dauern. Als Lagerleiter/in hat man sich an gewisse 

Vorgaben, die teils auch zeitlich gebunden sind, zu halten, wie zum Beispiel die J&S-

Anmeldung (Jugend und Sport), Materialbestellung und auch die Budgetplanung. Deswegen 

ist es uns ein grosses Anliegen, dass sich alle Lagerteilnehmenden an diese Bestimmungen 

halten. Dies erleichtert uns die Planung und auch die Durchführung der Lager. Zudem soll es 

für gegenseitige Klarheit sorgen. 

Gültigkeit der Bestimmungen  

Diese Bestimmungen gelten für alle Lager und Weekends, die länger als einen Tag dauern. 

Mit der Lager- oder Weekendanmeldung bestätigen die Erziehungsberechtigten, die 

Allgemeinen Lagerbestimmungen gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein. 

Anmeldung 

Die Anmeldung ist bis zum Anmeldeschluss an die auf der Anmeldung genannten Person ab 

zu geben/schicken. 

Abmeldung 

Allfällige Abmeldungen sind der Hauptlagerleitung schriftlich begründet mitzuteilen.  

 Weekendlager und Lager bis zu 3 Tagen (Schneeweekend, PfiLa, sonstige Weekends): 

Bei Abmeldungen bis 1 Woche vor dem Lagerbeginn wird 50% des Lagerbeitrags 

zurückerstattet. Danach kann kein Lagerbeitrag mehr zurückrückerstattet werden. 

  Lager ab 3 Tagen (SoLa, HeLa, FrüLa, etc.): 

Bei Abmeldungen bis 30 Tagen vor Lagerbeginn wird 50% des Lagerbeitrags 

zurückerstattet. Danach kann kein Lagerbeitrag mehr zurückerstattet werden. 

Bei vorzeitigem Verlassen des Lagers wird kein Lagerbeitrag  zurückerstattet.  

Versicherung  

Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.  

Die Teilnehmenden von J&S-Lagern (ab 3 Tagen) können zusätzlich durch das Leitungsteam 

bei der Rega angemeldet werden und gelten dadurch während der Lagerdauer kostenlos als 

Rega-Gönner. Ist das nicht erwünscht, muss dies explizit auf dem Notfallblatt vermerkt 

werden.  

Ausschluss aus dem Lager  

In Ausnahmesituationen, wie z.B. grobe Verstösse gegen die Lagerregeln, behält sich das 

Leitungsteam vor, Teilnehmende aus dem Lager auszuschliessen und frühzeitig nach Hause 

zu schicken. Ein Ausschluss aus dem Lager erfolgt für die gesamte restliche Dauer des Lagers 

und wird nach vorgängiger Absprache mit der Abteilungsleitung und den 

Erziehungsberechtigten vollzogen. Es werden keine Kosten zurückerstattet. Die Rückreise 

muss in Absprache mit der Hauptlagerleitung durch die Erziehungsberechtigten organisiert 

werden. 
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Bei einem Ausschluss vor dem Lager durch das Leitungsteam wird die Rückerstattung des 

Lagerbeitrages gleich gehandhabt wie bei Abmeldungen. 

Krankheit/ Unfall 

Kann das Lager aufgrund von Unfall oder Krankheit vor dem Lager nicht besucht werden, 

können in Absprache mit der Hauptlagerleitung bis 2 Tage vor Beginn des Lagers alle noch 

nicht aufgewendeten personenbezogenen Kosten (z.B. Billette, Eintritte etc.) zurückerstattet 

werden. Zusätzlich wird eine Pauschale von CHF  50 (Lager ab 3 Tagen) bzw. CHF 30 (Lager 

bis 3 Tage) nicht zurückerstattet. 

Sonderfälle An-und Abreise 

Frühere Abreise oder spätere Anreise ist in vorzeitiger Absprach mit der Hauptlagerleitung 

grundsätzlich möglich. Jedoch müssen die Erziehungsberechtigten die Organisation der Reise 

und die anfallenden Kosten selber tragen. Der Lagerbeitrag wird in diesem Fall nicht 

reduziert. 

Fotos 

Zu Erinnerungszwecken entstehen während den Lagern viele Fotos. Das Leitungsteam behält 

sich vor, diese auch auf unserer Homepage sowie auf sozialen Medien zu veröffentlichen. 

Bereits auf dem Pfadianmeldeformular müsste vermerkt sein, dass dies nicht erwünscht ist.  

Falls es Änderungen bezüglich Fotos für das entsprechende Lager gibt, oder das Kind noch 

nicht in der Pfadi angemeldet ist, soll mit der Hauptlagerleitung Kontakt aufgenommen 

werden, falls keine Veröffentlichung gewünscht wird. 
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